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Das Rektorat der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik bittet alle Angehörigen der 
Hochschule um Kenntnisnahme folgender Informationen. Die Mitteilungen der Stella Vorarlberg 
werden auch unter www.stella-musikhochschule.ac.at veröffentlicht. 
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1. Konstituierung des Senats 

Am 9. Oktober 2025 konstituierte sich der neu gewählte Senat der Stella Vorarlberg 
Privathochschule für Musik. Dem Gremium gehören Prof.in Nolwenn Bargin, Prof.in Dr.in Andrea 
Horz, Prof.in Heidrun Wirth-Metzler, Prof. Mathias Johansen, Clemens Müller, Natalie Begle-
Hämmerle, Thomas Mück sowie Valerie von Bechtolsheim und Iris Wallner für die 
Studierendenvertretung an. In der konstituierenden Sitzung wurde Prof.in Nolwenn Bargin zur 
Vorsitzenden des Senats und Prof. Mathias Johansen zum stellvertretenden Vorsitzenden des 
Senats gewählt. 

2. Neubestellung der Studiengangsleitung BA Music Education & 
Music Performance 

Prof.in Dr.in Sabine Schneider-Binkl wurde vom Senat der Hochschule bis zum 30. September 2026 
mit der Studiengangsleitung des Studiengangs BA Music Education & Music Performance betraut. 

3. Rektoratsbeschluss zur Korrepetition bei der Teilnahme an 
Jugendmusikwettbewerben 

Das Rektorat der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik hat gemäß § 9 der Satzung am 
21.10.2025 beschlossen, dass Studierende der Hochschule bei Jugendmusikwettbewerben die 
Klavierbegleitung eigenständig organisieren und sämtliche Kosten tragen. Ausgenommen ist der 
Landeswettbewerb „Prima la Musica Vorarlberg“. Hier stellt die Hochschule eine Begleitung durch 
Korrepetitor*innen der Hochschule im Rahmen ihrer dienstlichen Verpflichtung sicher. 

4. Rektoratsbeschluss zu Leistungsstipendien nach dem 
Studienförderungsgesetz 

Das Rektorat der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik hat gemäß § 9 der Satzung am 21. 
Oktober 2025 beschlossen, Leistungsstipendien nach den §§ 57 bis 61 Studienförderungsgesetz 
1992 (BGBl Nr. 305/1992 idgF) zu vergeben, um überdurchschnittliche Studienleistungen der 
Studierenden zu würdigen und zu fördern. Die Vergabe erfolgt jährlich, die Ausschreibung für ein 
Studienjahr erfolgt jeweils im Herbst des folgenden Studienjahres und nennt Fristen, erforderliche 
Unterlagen sowie Beurteilungskriterien. Die Zuerkennung erfolgt nach einem transparenten 
Auswahlverfahren auf Basis der eingereichten Unterlagen und der nach § 57 StudFG 
nachzuweisenden Leistungen, über die Zuerkennung entscheidet das Rektorat durch Beschluss. 

5. Korrektur 

Prof. Johannes Obermeier wurde mit 1. Oktober 2025 zum Hochschulprofessor für Klavier in das 
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Department Music Performance berufen. In der letzten Ausgabe des Mitteilungsblatts wurde 
fälschlicherweise das Department Music Education genannt. 
 
 
 
Dr. Jörg Maria Ortwein 
Rektor 
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